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Inselquartiere des Kreises Lippe auf 
Langeoog und Norderney;  

hier: Allgemeine Preise für Aufenthalte 
ab dem 01.01.2027 
 

Der Ausschuss für Bildungsentwicklung, Sport und Betriebsausschuss Schulen hat in 
seiner Sitzung am 02.06.2026 gem. § 3 Absatz 4 Buchstabe b der Betriebssatzung 
für den Eigenbetrieb "Schulen des Kreises Lippe" vom 21.12.2009 i. V. m. der Kreis-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO) und § 5 Abs. 5 der Eigenbetriebs-
verordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) in der jeweils geltenden 
Fassung beschlossen, dass in den Inselquartieren (Jugend- und Gästehäuser sowie 
Ferienwohnungen) des Kreises Lippe auf Langeoog und Norderney ab dem 
01.01.2027 die Preise nach Anlage 1 gelten. 

gez. Klamann 
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Anlage 1  

Allgemeine Preise für Aufenthalte in den Inselquartieren des Kreises Lippe auf 

Langeoog und Norderney ab 01.01.2027 

1.Jugendhaus Langeoog & Norderney 2027 

    Kinder 3-5 Jahre ÜVP  34,00 €  

    Kinder 3-5 Jahre ÜF 33,00 €  

    SuS 6-17 Jahre ÜVP  44,50 €  

    SuS 6-17 Jahre ÜF 38,00 €  

    Erwachsene ÜVP  58,00 €  

    Erwachsene ÜF 50,00 €  

    Erwachsene ab 27 Jahre ÜVP  62,00 €  

    Erwachsene ab 27 Jahre ÜF 54,00 €  

    LuL Lippe ÜVP  44,50 €  

    LuL extern ÜVP  58,00 €  

    Kinder bis 3 Jahre 10,00 €  

   
2. Gästehaus Norderney   

    Kinder 3-5 Jahre ÜVP  35,00 €  

    Kinder 3-5 Jahre ÜF 34,00 €  

    SuS 6-17 Jahre ÜVP  51,00 €  

    SuS 6-17 Jahre ÜF 44,50 €  

    Erwachsene ÜVP  72,00 €  

    Erwachsene ÜF 64,00 €  

    Erwachsene ab 27 Jahre ÜVP  76,00 €  

    Erwachsene ab 27 Jahre ÜF 68,00 €  

   
3. Doppelzimmer Plus Langeoog   

    Kinder 3-5 Jahre ÜF 33,00 €  

    SuS 6-17 Jahre ÜF 42,50 €  

    Erwachsene ÜF 60,00 €  

    Erwachsene ab 27 Jahre ÜF 64,50 €  

   
4. Ferienwohnungen   

    Ferienwohnung 1 Norderney   

    Ferienwohnung 2 Norderney  184,00 €  

 

Die Preise verstehen sich pro Person und Übernachtung in der gewählten Verpflegungsvariante (F: 

Frühstück bzw. VP: Vollverpflegung mit Lunchpaket und warmem Abendessen; Ferienwohnungen: 

ohne Verpflegung) und bei einem Mindestaufenthalt von zwei Übernachtungen in den Häu-

sern bzw. fünf Übernachtungen in den Ferienwohnungen. 


